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An alle
Alten- und Pflegeheime und
Wohneinrichtungen nach dem Oö. ChG
in Oberösterreich

Erlass der Gesundheitsdirektion

Zur Risikominimierung und zum Schutz von besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen gilt ab

Freitag, den 13. März 2020, in den Oö. Krankenanstalten, in den Oö. Alten- und Pflegeheimen, in

den Wohneinrichtungen nach dem Oö. Chancengleichheitsgesetz und den Reha-Einrichtungen ein

absolutes Besuchsverbot. Die Träger der Krankenanstalten, der Alten- und Pflegeheime, der

Wohneinrichtungen nach dem Oö. ChG und die REHA-Einrichtungen haben dieses Besuchsverbot

in ihren Einrichtungen sicherzustellen.

Ausnahmen kann der Rechtsträger bei besonders berücksichtigungswürdigen Umständen bei

Palliativpatientinnen und -patienten sowie bei Kindern durch die jeweiligen Verantwortlichen in den

Einrichtungen jeweils im Einzelfall genehmigen. Es ist dabei auf den größtmöglichen Schutz der

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Bedacht zu nehmen.

Für das Land Oberösterreich

Dr. Matthias Stöger
Direktor

Hinweise:
Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutz
Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, richten Sie Ihr Schreiben bitte an das Amt der Oö. Landesregierung, Direktion Gesellschaft,
Soziales und Gesundheit / Abteilung Gesundheit, Bahnhofplatz 1, 4021 Linz, und führen Sie das Geschäftszeichen dieses Schreibens an.

Geschäftszeichen:
SO-2019-428896/62-Alt

Bearbeiter/-in: Mag. Cornelia Altreiter-Windsteiger
 (+43 732) 77 20-15220

Fax: (+43 732) 77 20-214355
E-Mail: so.post@ooe.gv.at

www.land-oberoesterreich.gv.at

Linz, am 12. März 2020

Amt der Oö. Landesregierung
Direktion Gesellschaft, Soziales und Gesundheit
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